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Regierungsratsbeschluss vom 3. März 2015 
 
10.426 Parlamentarische Initiative. Aufhebung der zolltariflichen Begünstigung der Importe 
von gewürztem Fleisch 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf die Einladung des Präsidenten der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Nationalrates vom 1. Dezember 2014 und nehmen zur vorgeschlagenen Änderung des Zoll-
tarifgesetzes wie folgt Stellung: 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt lehnt die von der Kommission für Wirtschaft und Ab-
gaben des Nationalrats vorgeschlagene Änderung des Zolltarifgesetzes ab. Die Gesetzesände-
rung steht gemäss erläuterndem Bericht im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen. So 
sind die Zolltarife bei der Welthandelsorganisation WTO vertraglich fixiert. Eine Änderung im Sin-
ne der Kommission birgt die Gefahr, in anderen Agrarbereichen anderweitige Konzessionen ma-
chen zu müssen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 

 
    
 
Dr. Guy Morin Marco Greiner 
Präsident Vizestaatsschreiber 
 
 


